
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/9/8 1Ob198/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1966

Norm

ABGB §174

Rechtssatz

Eine (durch Zustimmung der Mutter) bedingte Zustimmungserklärung des Vaters reicht für die Entlassung aus der

väterlichen Gewalt nicht aus, weil der Vater die nur ihn treffende Gewalt mit niemand teilen kann.

Entscheidungstexte

1 Ob 198/66

Entscheidungstext OGH 08.09.1966 1 Ob 198/66

Veröff: EvBl 1967/21 S 40
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